




Nachdem Se. Königliche Majestät von Sachsen etc. etc. etc. 

den Oberarzt 

Dr. Johannes Julius Felix Krüger 

in Ansehung der von dem Genannten wa�hrend seiner 

bisherigen Dienstleistungen bei allen Gelegenheiten be= 

wiesenen Beeiferung und Diensterfahrung, auch darge= 

legten milita� ra� rztlichen Kenntnisse unter heutigem Tage 

zum Stabsarzt
 

in Gnaden ernannt und dermaßen bestellet haben, 

daß Allerho� chstdenenselben er noch ferner getreu und 

dienstgewa�rtig sein, Seiner Ko� niglichen Majesta� t und 

Ho� chstdero Ko� niglichen Hauses Ehre, Nutzen und From= 

men bestmo� glichst befo� rdern, Schaden und Nachteil aber, 

soviel an ihm, abwenden und verhindern, bei allen 

Vorfa� llen, wozu er befehligt werden mo� chte, sich nicht 

nur unverdrossen und pu� nktlich erzeigen, sondern 

auch nach Gelegenheit fu� r Seiner Ko� niglichen Majesta� t 

Allerho� chsten Dienst seines Blutes, Leibes und Lebens 

nicht schonen, nicht minder alles u� brige, so einem 

wu� rdigen, klugen und rechtschaffenen Stabsarzt 

auch jedem treuen Diener gegen seinen Herrn von 

Ehre und Pflicht wegen zu tun eignet und gebu� hret,

Nr. 3496 V.

schuldigst beobachten, dagegen aber den dieser Stellung 

zukommenden Rang und die gebu� hrenden Ehren= 

bezeigungen zu genießen haben soll, so ist zu Urkund 

dessen ihm gegewa�rtiges 

Patent 

unter Seiner Ko� niglichen Majesta� t Allerho� chsteigenen Unter= 

schrift und beigedrucktem Kriegssiegel ausgefertigt worden. 

So geschehen und gegeben zu Moritzburg, den 15. August 1911. 

Friedrich August 

Patent 

als Stabsarzt des Sanita� tskorps, 

fu� r den bisherigen Oberarzt 

Dr. Kru� ger 

vom 15. August 1911
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